
Datum: 10.03.2025
Zahl: I-AV/cre-D/11219/2025
Abteilung: Allgemeine Verwaltung
Sachbearbeiter: Harald Crepaz
Durchwahl: 133

KUNDMACHUNG

Gemäß § 13 Abs. 5 Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991, 
BGBl.Nr. 51/1991, idgF, wird kundgemacht:

Amtsstunden:
 Montag und Mittwoch: 08.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 17.00 Uhr
 Dienstag und Donnerstag: 08.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 16.00 Uhr
 Freitag: 08.00 – 12.00 Uhr

Zeiten für Parteienverkehr:
 Montag und Mittwoch: 08.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 17.00 Uhr
 Dienstag, Donnerstag und Freitag: 08.00 – 12.00 Uhr

Allgemeines:
 Die Öffnungszeiten der Stadtgemeinde Zell am See entsprechen den Zeiten für den 

Parteienverkehr.
 Die telefonische Erreichbarkeit der Stadtgemeinde Zell am See entspricht den Amtsstunden.
 Die digitale Amtstafel im Eingangsbereich des Rathauses der Stadtgemeinde Zell am See 

ist während der Amtsstunden zugänglich.
 Ausgenommen sind jeweils gesetzliche Feiertage sowie der 24. und 31. Dezember.

Inkrafttreten:
Die oben angeführten Regelungen treten mit dem der Kundmachung (Anschlag) folgenden Tag 
in Kraft.

Der Bürgermeister:

Andreas Wimmreuter
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